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Kontakt
Haben Sie Fragen? Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0800 947 947 oder unter www.wir.ch/kontakt.
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Denken Sie daran: Wenn Sie Ihre Vorsorge voll einzahlen, 
schöpfen Sie Ihr Steuersparpotenzial maximal aus! Über-
weisen Sie noch vor Jahresende den vom Gesetzgeber 
erlaubten Maximalbetrag auf das Terzo-Vorsorgekonto 
oder die VIAC-Vorsorgelösung. Achtung: Alle Ihre Ein- 
zahlungen auf ein Terzo-Konto oder VIAC werden zusam-
mengerechnet und dürfen das gesetzliche Maximum von  
7 258 CHF (unselbstständig erwerbstätig) und 36 288 CHF 
(selbstständig erwerbstätig), max. 20% vom Nettoein- 
kommen, nicht überschreiten.

Manueller Zahlungsverkehr 
Schriftliche Aufträge (Buchungsaufträge, Vergütungsauf-
träge), die bis zum 29. Dezember 2025 am Hauptsitz der 
Bank WIR eintreffen, werden noch im laufenden Kalender-
jahr verarbeitet und auf dem Auszug 2025 aufgeführt. 
Aufgrund des hohen Volumens an Aufträgen zwischen 
Weihnachten und Neujahr empfehlen wir jedoch, die Auf-
träge bis spätestens 18. Dezember 2025 mit A-Post auf-
zugeben.

Elektronischer Zahlungsverkehr (E-Banking) 
Bis spätestens 31. Dezember 2025, 15.15 Uhr, können Sie 
Aufträge mit Ausführungsdatum 31. Dezember 2025 über-
mitteln. Danach gilt das Verarbeitungsdatum 5. Januar 
2026.

Ein- und Auszahlungen Säule 3a 
Bitte beachten Sie folgende Punkte, damit wir die Ver- 
buchung garantiert noch im laufenden Kalenderjahr  
vornehmen können: 

•	 Eröffnung neuer Terzo-Konten für eine Ein- 
zahlung im Jahr 2025 
Ein Eröffnungsantrag für eine Terzo-Eröffnung mit 
Einzahlungsmöglichkeit für das Steuerjahr 2025 
muss bis spätestens 15. Dezember bei uns ein- 
getroffen sein.

•	 Überweisungen auf ein bestehendes Terzo- 
Konto   
Diese müssen bis spätestens 15. Dezember 2025 
bei uns eingetroffen sein. 

•	 Übertrag oder Bezug eines bestehenden  
Terzo- oder Freizügigkeitskontos 
Damit in allen Fällen ein Übertrag oder Bezug vor 
Jahresende verbucht werden kann, muss die ent-
sprechende Erklärung des Vorsorgenehmers der 
Stiftung spätestens am 28. November 2025 einge- 
gangen sein. 

•	 Einzahlungen auf die digitale Vorsorgelösung 
VIAC   
Diese sind ausschliesslich mittels der kostenlosen 
VIAC-App möglich und können bis 31. Dezember 
2025 verbucht werden. Einzige Voraussetzung: Die 
Überweisung ist bis dahin eingetroffen und übersteigt 
nicht den zulässigen Maximalbetrag.

Kontoabschlussdokumente

Zins- und Kapitalausweis/Vermögensauszug       

Per 31.12.2025 werden Ihre Konten abgeschlossen und der für 
die Steuererklärung benötigte Zins- und Kapitalausweis sowie 
der Vermögensauszug für Depotkunden erstellt. Nutzen Sie 
E-Banking, erhalten Sie diese Anfang Januar als e-Dokument.  
Firmenkunden mit mehreren E-Banking-Verträgen erhalten den 
Zins- und Kapitalausweis als e-Dokument Anfang Januar und 
den Vermögensauszug Mitte Januar 2026 in Papierform. 

Kundinnen und Kunden ohne E-Banking erhalten alle 
Abschlussdokumente Mitte Januar 2026 in Papierform.

Vorsorgebeiträge und Termine 
bis Ende Jahr
Haben Sie Ihre Vorsorgebeiträge für dieses Jahr schon voll einbezahlt? Hier finden Sie die 
letztmöglichen Termine für Zahlungsaufträge.


